
Der Rat der Gemeinde beschließt, für den Bebauungsplan Nr. 68 „Konversion Grieme-
ringhausen Teil A (Gewerbe)“ ein 7. Änderungsverfahren gem. §13 BauGB durchzufüh-
ren. Hierbei soll der Ausschluss spiegelnder Gestaltungselemente aufgehoben werden. 


